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IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Hilflosenentschadigung (Intensivpflegezuschlag fiir Minderjéhrige) und

medizinische Massnahmen (Spitexleistungen)

Sachverhalt

A

A.a A.___ wurde im September 2015 unter Hinweis auf einen schweren Herzfehler bei
der IV-Stelle des Kantons St. Gallen fir medizinische Massnahmen angemeldet (IV-act.
1). Am 19. November 2015 teilte die IV-Stelle den Eltern der Versicherten mit, dass sie
ab dem 16. September 2015 bis zum 30. September 2025 die fir die Behandlung des
Geburtsgebrechens Ziff. 313 Anh. GgV anfallenden Kosten tibernehme (IV-act. 10).

A.b Am 22. Dezember 2015 reichte der Kinderspitex Verein der IV-Stelle eine
Verordnung Uber Spitexleistungen ein (IV-act. 13 f.). Am 9. Juni 2016 teilte die IV-Stelle
den Eltern mit, dass sie in Erganzung zur Mitteilung vom 19. November 2015 die
Kosten der Kinderspitexleistungen vom 15. Oktober 2015 bis 20. Januar 2016 im
Umfang von durchschnittlich vier Einsatzen pro Woche fur die Beurteilung des
Allgemeinzustandes und die Verabreichung der Medikamente (max. 45min ohne bzw.
max. 60min mit Wechsel Insuflon pro Einsatz) sowie max. 5h fiir die Erstbeurteilung

und max. 12h fir die weitere Abklarung und Beratung im Verlauf vergite (IV-act. 31).

A.c Im Juni 2017 meldeten die Eltern die Versicherte zum Bezug einer
Hilflosenentschadigung an. Sie gaben an, dass die Versicherte beim An- und
Auskleiden, beim Aufstehen/Absitzen/Abliegen, beim Essen, bei der Kérperpflege,
beim Verrichten der Notdurft sowie bei der Fortbewegung bzw. bei der Pflege
gesellschaftlicher Kontakte regelméassig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter
angewiesen sei. Die Versicherte sei auf dauernde Hilfe angewiesen und misse zudem

persdnlich Gberwacht werden (IV-act. 74, vgl. auch IV-act. 51, 56).
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A.d Vom 19. Dezember 2016 bis zum 10. April 2017 war die Versicherte im
Universitats-Kinderspital Ziirich hospitalisiert gewesen. Die behandelnden Arzte hatten
am 10. April 2017 berichtet, bei der Versicherten bestehe im Wesentlichen eine
terminale Herzinsuffizienz mit Herztransplantation am 19. Dezember 2016, eine
multifaktoriell bedingte, chronische respiratorische Insuffizienz, eine dialysepflichtige
Niereninsuffizienz unklarer Atiologie sowie eine unklare Hepatopathie (IV-act. 79). Vom
15. bis 17. Juni 2017 war die Versicherte zur Einsetzung eines diagnostischen

Herzkatheters erneut im Kinderspital hospitalisiert (vgl. IV-act. 82-5 ff.).

A.e Die Kinderérztin berichtete der IV-Stelle am 6. Juli 2017, dass der
Gesundheitszustand der Versicherten besserungsfahig sei. Diese habe schon riesige
Fortschritte gemacht. Sie entwickle sich rein somatisch im unteren Bereich der
Perzentile und zeige einen psychosomatischen Entwicklungsriickstand. Das
Entwicklungsalter entspreche aktuell 6-9 Monaten bei einem Alter von 18 Monaten. Die
Kinderarztin gab an, dass die Angaben der Mutter Uber die Hilflosigkeit mit ihren

Feststellungen Ubereinstimmten (IV-act. 82-1 ff.).

A.f Am 7. August 2017 reichte der Kinderspitex Verein der IV-Stelle eine weitere
Verordnung fur Spitexleistungen ein (IV-act. 95 ff.). Daraufhin teilte die IV-Stelle der
Kinderspitex mit, dass sie das Gesuch zusammen mit dem Anspruch auf

Hilflosenentschédigung und
Intensivpflegezuschlag anlasslich einer Abklarung vor Ort prifen werde (IV-act. 99).

A.g Am 25. Oktober 2017 flhrte die Spitex eine Bedarfsabklarung durch, welche einen
zeitlichen Pflegebedarf von insgesamt 993min pro Tag ergab (IV-act. 180-13 ff.).

A.h  Am 26. Oktober 2017 fand eine Abklarung an Ort und Stelle statt. Die Eltern der
Versicherten sowie der Kinderspitex Verein brachten am 29. November 2017
Ergédnzungen zum (vorlaufigen) Abklarungsbericht an. Sie machten im Wesentlichen
geltend, dass bei der Versicherten bis Ende September 2017 wegen des hdufigen
Erbrechens, der Sauerstoffverabreichung mit Sattigungskontrolle und der
Monitoriberwachung im Schlaf eine Daueriiberwachung mit Interventionsbereitschaft
habe durchgefihrt werden missen (IV-act. 115-1, 117-12).
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A.i Die zustéandige Abklarungsperson notierte im (definitiven) Abklarungsbericht vom
29. Dezember 2017, dass die Versicherte einen deutlichen Entwicklungsrtickstand
aufweise. Seit dem Spitalaustritt im April 2017 kénne sie sich endlich entwickeln; bisher
sei der Verlauf nach der Herztransplantation gut. Die Versicherte benétige nach wie vor
viel Behandlung und sie werde Uberwiegend per Sonde erndhrt. Seit August 2017 sei
der Zustand abgesehen von ca. einmal monatlich auftretenden Infekten gut. Die
Angaben der Mutter der Versicherten sowie die Ergdnzungen der Einsatzleiterin des
Kinderspitex Vereins seien gut nachvollziehbar und absolut glaubwiirdig. Der
Betreuungsaufwand pro Tag sei nach wie vor gross. Seit September 2017 hatten die
Spitex-Einséatze auf durchschnittlich 2x pro Woche a je 3.5 Std. reduziert werden
kénnen. Die Abklarungsperson hielt weiter fest, dass in den von den Eltern sowie vom
Kinderspitex Verein eingereichten Ergdnzungen zum Abklarungsbericht darum ersucht
worden sei, eine medizinische Dauerliberwachung mit Interventionsbereitschaft bis
Ende September 2017 zu bertcksichtigten, da eine solche bei gesunden Kindern nicht
notwendig sei. Dem sei entgegen zu halten, dass eine intensive Uberwachung bei
Kindern bis zum Alter von vier Jahren durchaus altersentsprechend sei. Die
Uberwachung erfolge bei der Versicherten iiber einen Monitor, weshalb nicht die
gesamte Zeit berlcksichtigt werden kdnne. Die zustandige Abklarungsperson hielt
zusammenfassend fest, dass bei der Versicherten die Verrichtungen Essen,
Fortbewegung sowie Aufstehen/Absitzen/Abliegen zu berlicksichtigen seien. Dabei
ergebe sich ab Spitalaustritt, d.h. ab dem 10. April 2017, eine Hilflosenentschadigung
basierend auf einer Hilflosigkeit leichten Grades. Hinsichtlich des
Intensivpflegezuschlages sei geméass der Zusammenstellung und nach Abzug der
Spitexleistungen durchgehend ab Spitalaustritt ein taglicher zeitlicher Mehraufwand
von 8 Stunden von April bis August 2017 und von 6 Stunden ab September 2017
ausgewiesen. Zu den Spitexleistungen hielt die Abklarungsperson fest, dass ab Beginn
der Spitexeinsatze im April pro Einsatz von 8.00 bis 11.30 Uhr 137.5 Min. fur die
Behandlungspflege Ubernommen wirden. Zusatzlich kbénnten, falls effektiv
durchgefuhrt und belegt, 45 Min. fiir das Inhalieren, das neu legen der Sonde sowie die

Blutdruckmessungen tbernommen werden (IV-act. 117-13 ff.).

A.j Der RAD-Arzt Dr. B.___, Facharzt fur Kinder- und Jugendmedizin, notierte am 8.
Januar 2018, dass der ermittelte Bedarf an Behandlungspflege mit total maximal 3 Std.

und 3 Min. nachvollziehbar sei. Die Leistungen wirden in der Regel 2-3x wdchentlich
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erbracht. Aus der Arbeitszeitstatistik gingen Uberwiegend Einsatzdauerzeiten von 3.5
Std. und vereinzelt 1-2 Std. hervor. Einige medizinische Pflegemassnahmen, wie z.B.
das Richten der Medikation, seien sicherlich seitens der Spitex zu hoch eingeschéatzt

und deshalb entsprechend korrigiert worden (IV-act. 118).
B.

B.a Mit einem Vorbescheid vom 8. Januar 2018 teilte die IV-Stelle den Eltern der
Versicherten mit, dass diese ab dem 10. April 2017 bis zum 31. August 2018 einen
Anspruch auf eine Hilflosenentschadigung basierend auf einer Hilflosigkeit leichten
Grades sowie auf einen Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag fir den
pflegerischen Mehraufwand von mindestens 8 Std. pro Tag habe. Ab dem 1.
September 2017 bestehe ein Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag fir den
pflegerischen Mehraufwand von mindestens 6 Std. pro Tag. Hinsichtlich der
beantragten Daueriiberwachung hielt sie fest, dass eine intensive Uberwachung bei
Kindern bis vier Jahre durchaus altersentsprechend sei und die Uberwachung bei der
Versicherten iber den Monitor erfolge, weshalb keine Uberwachungspauschale
berlicksichtigt werden kénne. Hingegen kdnne die volle Zeit wahrend des Sondierens
angerechnet werden. Die restlichen Punkte seien bei der Berechnung der Zeiten
vollumfanglich zusétzlich berticksichtigt worden (IV-act. 120).

B.b Mit einem weiteren Vorbescheid vom 11. Januar 2018 stellte die IV-Stelle den
Eltern der Versicherten die Ubernahme der Kosten fiir die Kinderspitex-Leistungen ab
dem 10. April 2017 bis 31. Dezember 2018 von total 137.5 Min. fur die
Behandlungspflege bzw. von total 182.5 Min. pro Tag bei zuséatzlichem Inhalieren,
Blutdruck messen und Sonde neu legen in Aussicht. Zuséatzlich kénnten einmalig fur
die Abklarung und die Dokumentation des Pflegeaufwandes maximal 5 Std. sowie fur
die Beratung und Dokumentation maximal 3 Std. pro Monat verrechnet werden (IV-act.
122).

B.c Am 7. Februar 2018 erhob der Kinderspitex Verein im Namen der Versicherten
einen Einwand gegen die Vorbescheide. Er rigte im Wesentlichen, dass keine
Uberwachungspauschale beriicksichtigt worden sei. Ausserdem sei der

Intensivpflegezuschlag weiterhin auf der Grundlage von 8 Std. auszurichten, da ab dem
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1. Oktober 2017 im Zuge der Einstellung der Dauertiberwachung die Spitexleistungen
reduziert worden seien, wodurch der Elternteil wiederum auf Gber 8 Std. gestiegen sei
(IV-act. 123).

B.d Der RAD-Arzt. Dr. B.___ hielt in seiner Stellungnahme vom 26. Méarz 2018 fest, es
kénne versicherungsmedizinisch nicht nachvollzogen werden, dass die Versicherte
vom Spitalaustritt im April 2017 bis Ende September 2017 Uber einen Zeitraum von
Uber finf Monaten jede Nacht durch eine Spitexfachperson habe Uberwacht werden
mussen. Ware dies der Fall gewesen, hatte aus medizinischer Sicht am 10. April 2017
kein Spitalaustritt erfolgen dirfen und kénnen. Die Monitoriiberwachung in der Nacht
sei als ausreichend anzusehen. Die Anwesenheit einer Pflegefachperson tber 24

Stunden taglich sei medizinisch nicht indiziert gewesen (IV-act. 131).

B.e Am 27. Méarz 2018 verfugte die IV-Stelle gemass ihren Vorbescheiden vom 8. und
11. Januar 2018. Hinsichtlich der Einwéande verwies sie im Wesentlichen auf die
Ausflihrungen des RAD (IV-act. 133, 134).

C.

C.a Gegen die Verfugung vom 27. Mérz 2018 betreffend Hilflosenentschadigung und
Intensivpflegezuschlag erhob der Kinderspitex Verein fur die Versicherte am 8. Mai
2018 Beschwerde. Er stellte den Antrag, "die Verfigung vom 27. Mérz 2018 sei
aufzuheben und es sei festzustellen und die IV anzuweisen, den Intensivpflegezuschlag
von > 8 Std. bis am 30.09.2017 und nicht bis am 31.08.2017 zu verguten und ab dem
01.10.2017 weiterhin bei > 8 Std. zu belassen. Eventualiter sei die Beschwerdegegnerin
anzuweisen, den Pflegebedarf vor Ort ab 01.10.2017 durch eine Fachperson mit
medizinischer Qualifikation durch die Prifung jeder einzelnen Vorkehr abzuklaren und
divergierende Meinungen zum Abklarungsbericht der Kinderspitex zu begriinden und
entsprechend neu zu verfigen". Er begriindete dies im Wesentlichen damit, dass die
arztliche Dauertiberwachung zu Recht per 30. September 2017 aufgehoben worden
sei. Gemass der Logik der Beschwerdegegnerin hatte der Intensivpflegezuschlag von
Uber 8 Std. jedoch bis zur Aufhebung der Dauertiberwachung und nicht nur bis zum 31.
August 2017 ausgerichtet werden mussen. Die Reduktion des

Intensivpflegezuschlages nach der Aufhebung der Daueriberwachung kénne jedoch
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weder per 1. noch per 30. September 2017 akzeptiert werden, da der durch die Eltern
ab Oktober 2017 erhohte freiwillig geleistete Pflegeaufwand im Sinne von Art. 13 IVG
als Mehraufwand zur Intensivpflegezuschlag-Ermittlung von der Beschwerdegegnerin
nicht im Sinne der Gesetzgebung abgeklart und gewtirdigt worden sei. Die Abklarung
fur Pflegevorkehren geméss Art. 13 IVG habe durch eine medizinisch ausgebildete
Fachkraft unter Beizug der an der Pflege beteiligten Pflegefachfrauen zu erfolgen.
Divergierende Meinungen seien im Bericht festzuhalten und zu begriinden. Ab Oktober
2017 habe sich der Pflegeanteil der Eltern erhéht und dieser Mehraufwand misse bei
der Anrechnung des Intensivpflegezuschlages berlcksichtigt werden. Der pflegerische
Mehraufwand belaufe sich auf 16 Std. (962 Min.) pro Tag bei total 993 Min.
Pflegeleistungen abzlglich 31 Min. Kinderspitexleistungen (IV 2018/166 act. G 1).

C.b Am 8. Mai 2018 erhob der Kinderspitex Verein zudem Beschwerde gegen die
Verfligung vom 27. Méarz 2018 betreffend medizinische Massnahmen
(Spitexleistungen). Sie beantragte, "die Verfiigung vom 27.03.2018 sei aufzuheben und
die IV anzuweisen, die gesamten vom 10.04.2017 bis 30.09.2017 geleisteten
Pflegeleistungen zu verguten, sowie ab dem 01.10.2017 eine neue Abklarung vor Ort
zu veranlassen, um ab dem 01.10.2017 eine neue Verfligung zu erlassen, die
prospektiv dem effektiv ermittelten Pflegeaufwand als Kostendach entspricht und nicht
nur die retrospektiv ermittelten Pflegestunden umfasst". Er begriindete dieses
Begehren im Wesentlichen mit denselben Argumenten wie in der Beschwerde
betreffend Hilflosenentschadigung und Intensivpflegezuschlag. Dartiber hinaus flhrte
er an, dass die medizinische Daueriberwachung mit Interventionsbereitschaft in der
Verordnung fur Spitexleistungen explizit &rztlich angeordnet worden sei. Bei der
Monitoriberwachung fir lebenswichtige Funktionen handle um eine KLV-
Pflichtleistung, welche bei Ausfall der Eltern nur durch ausgebildetes Pflegepersonal
Ubernommen werden kénne. Die gegenteilige Auffassung des RAD musse in diesem
Zusammenhang angezweifelt werden. Zumindest hatte der RAD Ricksprache mit dem
verordnenden Arzt nehmen missen, was offensichtlich unterlassen worden sei. Auf
den 1. Oktober 2017 habe die Daueriberwachung aufgrund der &rztlichen Anordnung
aufgehoben werden kénnen. Mit dem Wegfall der Dauertiberwachung und der
Erhéhung des freiwilligen Pflegeanteils der Eltern werde eine neue Abklarung vor Ort
notwendig. Die Bedarfsabklarung sei am 25. Oktober 2017 durch das

Pflegefachpersonal seitens der Kinderspitex erfolgt. Diese habe einen Pflegeaufwand
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von total 993 Min. am Tag ergeben. Die Beschwerdegegnerin musse die einzelnen
Vorkehren auf die korrekte Pflegezeit prifen und die Angaben der Pflegefachpersonen
bericksichtigen (IV 2018/167 act. G 1).

C.c Der zustandige Fachbereich der Beschwerdegegnerin notierte in seiner
Stellungnahme vom 12. Juni 2018, dass nicht die gesamten geleisteten Pflegestunden
bis zum 30. September 2017 vergltet werden kdénnten, da die medizinische
Dauertberwachung nicht berlicksichtigt werden kénne. Neuerliche Abklarungen fur die
Leistungsfestsetzung ab Oktober 2017 seien nicht notwendig, da anlasslich der
Abklarung vor Ort vom 26. Oktober 2017 der damals aktuelle Pflegebedarf der
Beschwerdeflhrerin ab Oktober 2017 ebenfalls abgeklart worden sei (IV-act. 185).

C.d Die Beschwerdegegnerin beantragte am 15. Juni 2018 die Abweisung der
Beschwerden. Im Verfahren IV 2018/166 betreffend den Intensivpflegezuschlag fuhrte
sie zur Begriindung im Wesentlichen aus, es gebe keine Hinweise darauf, dass die
Abklarung bei der Beschwerdefiihrerin zu Hause nicht umfassend und kompetent
durchgeflhrt worden ware. Zudem sei der RAD in das Abklarungsverfahren
miteinbezogen worden. Dessen Stellungnahme vom 26. Marz 2018 bezlglich des
strittigen Punktes der geltend gemachten Dauerliberwachung sei schlissig und werde
durch die Beschwerdeflhrerin nicht nachvollziehbar widerlegt. Die Berechnung des
behinderungsbedingten Mehraufwandes sei gemass der Stellungnahme des
Fachbereichs vom 12. Juni 2018 korrekt erfolgt und die Herabsetzung des
Intensivpflegezuschlages sei erfolgt, weil weniger Grund- und Behandlungspflege
angefallen sei. Auf die fundierten Ausflinrungen des Fachbereichs sei abzustellen (IV
2018/166 act. G 4). Im Zusammenhang mit der Beschwerde betreffend
Kinderspitexleistungen verwies die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die
Ausfuhrungen in der Beschwerdeantwort im Verfahren IV 2018/166 (IV 2018/167 act. G
4).

C.e Am 20. August 2018 hielt die Beschwerdeflihrerin an ihren jeweiligen Standpunkten
fest (act. G 6 in beiden Verfahren).

C.f Die Beschwerdegegnerin verzichtete in beiden Verfahren auf die Einreichung einer
Duplik (vgl. act. G 8 in beiden Verfahren).
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Erwagungen

1.1 Gemass Art. 13 IVG haben versicherte Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr
Anspruch auf die zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG)
notwendigen medizinische Massnahmen. Die von der |V anerkannten
Geburtsgebrechen sind im Anhang der Verordnung lber Geburtsgebrechen aufgelistet
(Art. 1 Abs. 2 Satz 1 GgV). Der Leistungsanspruch beschrankt sich dabei geméss Art. 2
Abs. 3 GgV auf diejenigen Vorkehren, die nach der bewéahrten Erkenntnis der
medizinischen Wissenschaft angezeigt sind und die den therapeutischen Erfolg in einer
einfachen und zweckmassigen Weise anstreben. Damit gelten dieselben Grundséatze
wie in der Krankenpflegeversicherung geméass KVG (vgl. Art. 32 Abs. 1 KVG; vgl. auch
Rz. 6 des Kreisschreibens Uber die medizinischen Massnahmen). Medizinische
Massnhahmen sind dabei im Rahmen des konkreten Einzelfalles zu prifen. Die bei
Geburtsgebrechen notwendigen medizinischen Massnahmen nach Art. 13 Abs. 1 IVG
umfassen insbesondere die von einem Arzt oder auf dessen Anordnung hin durch
medizinische Hilfspersonen in der Haus- oder Anstaltspflege vorgenommenen
Behandlungen (Art. 14 Abs. 1 IVG). Neben den medizinischen Massnahmen nach Art.
13 f. IVG sieht die IV die Hilflosenentschadigung (Art. 42 IVG) vor, welche bei
Minderjahrigen, die zusatzlich eine intensive Betreuung bendtigen, um einen
Intensivpflegezuschlag erhdht wird. Beim Intensivpflegezuschlag ist der Mehrbedarf an
Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjahrigen
gleichen Alters als Betreuung anrechenbar (Art. 42ter Abs. 3 IVG).

1.2 Diese von der Invalidenversicherung vorgesehenen beiden Leistungsarten
unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass als medizinische Massnahmen
nach Art. 13 f. IVG nur Leistungen in Betracht fallen, die eine medizinische Qualitat
aufweisen und zwingend von medizinisch ausgebildeten Fachpersonen erbracht
werden mussen (sog. medizinische Pflegemassnahmen; vgl. Art. 14 Abs. 1 lit. ai.V.m.
Art 39 Abs. 2 Satz 2 IVV). Dagegen setzt die in den Anwendungsbereich der
Hilflosenentschadigung fallende Grundpflege, also die sogenannten nicht
medizinischen Pflege- und Betreuungsmassnahmen, keine medizinische

Berufsqualifikation voraus und kann demnach auch von Personen ohne medizinische
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Fachkenntnisse erbracht werden (vgl. auch das IV-Rundschreiben Nr. 362 vom 23.
Méarz 2017 mit Verweis auf BGE 136 V 209 E. 7, E. 10).

1.3 Die Beschwerdeflhrerin leidet an einem Geburtsgebrechen nach Art. 13 IVG. Zu
dessen Behandlung bendtigt sie u.a. medizinische Pflegeleistungen, die durch die
Kinderspitex erbracht werden. Strittig ist im Beschwerdeverfahren IV 2018/167 nicht
der Anspruch auf Spitexleistungen an sich, sondern nur die Frage, ob die
Beschwerdeflhrerin ab dem 1. April 2017 eine medizinische Daueriberwachung
bendtigt hat, die nur durch die Kinderspitex hatte Ubernommen werden durfen, so dass
der Anspruch der Beschwerdefiihrerin auf medizinische Pflegeleistungen der Spitex
hoéher als verflgt hatte ausfallen missen. Im Beschwerdeverfahren IV 2018/166 ist
ebenfalls nur um die Frage der Intensitét der Uberwachung, hier allerdings in der Form
der Grundpflege durch die Eltern, zu beantworten. Das ausschlaggebende
Sachverhaltselement ist also in beiden Beschwerdeverfahren die Uberwachung der
Beschwerdeflhrerin. Da der massgebliche Sachverhalt der beiden Verfahren damit
weitgehend Ubereinstimmt und sich teilweise dieselben Rechtsfragen stellen, sind die

Verfahren aus verfahrensékonomischen Griinden in einem Urteil zu erledigen.

1.4 Sollte ein Bedarf nach einer besonders intensiven medizinischen Pflege bestanden
haben, so kénnen daraus nicht ein Anspruch auf Spitexleistungen und gleichzeitig ein
Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag abgeleitet werden (vgl. das IV-
Rundschreiben Nr. 362, S. 4). Entweder kdme es zu einer Erhéhung des
Intensivpflegezuschlags oder aber zur Erhéhung der Kosten fir die von der
Kinderspitex effektiv erbrachten Uberwachungsleistungen, je nachdem ob die
Uberwachung durch die Eltern der Beschwerdefiihrerin oder durch eine medizinisch
ausgebildete Fachperson der Spitex durchgefiihrt worden wére (vgl. nachfolgend E.
2.1).

2.1 Der monatliche Intensivpflegezuschlag betragt bei einem Betreuungsaufwand von
mindestens acht Stunden pro Tag 60%, bei einem solchen von mindestens sechs
Stunden pro Tag 40% und bei einem solchen von mindestens vier Stunden pro Tag
20% des Hochstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 AHVG. Der
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Zuschlag berechnet sich pro Tag (Art. 42ter Abs. 3 IVG). Eine intensive Betreuung liegt
bei Minderjéhrigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge der Beeintrachtigung
der Gesundheit zusatzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benétigen (Art. 39
Abs. 1 IVV). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und
Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjahrigen gleichen Alters. Nicht
anrechenbar ist der Zeitaufwand fir arztlich verordnete medizinische Massnahmen,
welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie flir
padagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine
minderjahrige Person infolge einer Beeintrachtigung der Gesundheit zuséatzlich einer
andauernden Uberwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden
angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Uberwachung ist

als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).

2.2 Eine besonders intensive dauernde Uberwachung nach Art. 39 Abs. 3 Satz 2 IVV
liegt vor, wenn von der Betreuungsperson eine tberdurchschnittlich hohe
Aufmerksamkeit und eine standige Interventionsbereitschaft gefordert werden. Dies
bedeutet, dass sich die Betreuungsperson permanent in unmittelbarer Nahe der
versicherten Person aufhalten muss, da eine kurze Unachtsamkeit mit Giberwiegender
Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Folgen hétte oder zu einer massiven Schadigung
von Personen und Gegenstéanden fuhren wirde. Aufgrund der geforderten 1:1-
Uberwachung/Betreuung kann sich die Betreuungsperson nicht gleichzeitig anderen
Aktivitadten widmen. Zudem mussen zum Schutz der versicherten Person und ihrer
Umgebung bereits geeignete Massnahmen zur Schadenminderung getroffen worden
sein, wobei es diesbezuglich nicht zu einer unzumutbaren Situation der Umgebung
kommen darf. Kébnnen Uberwachungsinstrumente (Monitor, Alarm) eingesetzt werden,
ist nicht per se von einer besonders intensiven Uberwachung auszugehen (vgl. das
Kreisschreiben Uber Invaliditat und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, Rz. 8079). Eine
besonders intensive dauernde Uberwachung mit standiger Interventionsbereitschaft ist
im Falle der Beschwerdefuhrerin aufgrund der vorliegenden Akten als nicht
Uberwiegend wahrscheinlich ausgewiesen zu erachten. Zwar ist die
Beschwerdeflhrerin in der Nacht mittels eines Monitors Gberwacht worden. Allerdings
ist aufgrund der vorliegenden Akten davon auszugehen, dass es sich dabei um eine
reine Videoiiberwachung (ohne zusétzliche Uberwachung der Sauerstoffsittigung o. &.)

gehandelt hat. Der RAD-Arzt Dr. B.___ hat diese Monitoriberwachung in seiner
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medizinischen Stellungnahme vom 26. Méarz 2018 als ausreichend angesehen und
nachvollziehbar festgehalten, dass die Anwesenheit einer Uberwachungsperson iiber
24 Stunden taglich zusétzlich zur nachtlichen Monitoriberwachung medizinisch nicht
indiziert gewesen sei (vgl. IV-act. 131). Im Weiteren Uberzeugt auch die Beurteilung des
RAD-Arztes, dass beim Erfordernis einer besonders intensiven Uberwachung, wie sie
von der Beschwerdeflihrerin geltend gemacht wird, aus medizinischer Sicht kein
Spitalaustritt hatte erfolgen kénnen. Demnach hat die Beschwerdegegnerin zu Recht
einen Bedarf nach einer besonders intensiven dauernden Uberwachung im Sinne von
Art. 39 Abs. 3 Satz 2 IVV verneint. Tatsachlich hat die Beschwerdegegnerin Uberhaupt
keinen Uberwachungsbedarf beriicksichtigen kénnen, weil dieser bei der
Beschwerdeflhrerin trotz der Monitoriiberwachung nicht héher gewesen ist als bei
einem gesunden zweijahrigen Kind, m.a.W. weil der Uberwachungsbedarf rein
juristisch betrachtet nicht krankheits-, sondern altersbedingt gewesen ist. Die
Verfigung vom 27. Mérz 2018 (IV-act. 134) erweist sich somit in ihrem angefochtenen,

den Intensivpflegezuschlag regelnden Teil als korrekt.

Kann die Uberwachung der Beschwerdefiihrerin ihrer Qualitét nach als Betreuungs-
bzw. Grundpflegebedarf qualifiziert werden, der bei zweijdhrigen Kindern als
entwicklungsbedingt notwendig zu betrachten ist, so kann offensichtlich keine
medizinische, d.h. nur durch die Kinderspitex durchzufiihrende Uberwachung nétig
gewesen sein. Die Beschwerdegegnerin hat deshalb zu Recht das entsprechende
VergUtungsbegehren abgewiesen. Auch die Verfligung vom 27. Méarz 2018 betreffend
die Kostengutsprache flr die Leistungen der Kinderspitex (vgl. IV-act. 133) erweist sich

somit als korrekt.

4.1 Die Beschwerde sind somit abzuweisen. Das Beschwerdeverfahren ist
kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhéngig vom
Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG).
Aufgrund des annéahernd gleichen Beurteilungsaufwandes der beiden

Beschwerdeverfahren bei einem weitgehend identischen Sachverhalt mit einer jeweils
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deutlich unterdurchschnittlichen Zahl relevanter Akten erscheint eine Gerichtsgebuhr
von je Fr. 400.-- als angemessen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind
beide Gerichtsgebihren (zusammen Fr. 800.--) vollumfénglich der Beschwerdeflihrerin
aufzuerlegen. Sie sind durch die beiden von der Beschwerdefiihrerin geleisteten
Kostenvorschisse von je Fr. 400.-- gedeckt. Ausgangsgemass hat die
Beschwerdeflihrerin in beiden Beschwerdeverfahren keinen Anspruch auf eine

Parteientschadigung.

4.2 Da die Gerichtsschreiberin verhindert ist, das Urteil zu unterzeichnen, wird die
zweite Unterschrift von einer am Entscheid mitwirkenden Richterin geleistet (Art. 39ter
Abs. 2 VRP).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

Die Beschwerde im Verfahren IV 2018/166 gegen die Verfigung vom 27. Méarz 2018

betreffend Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschadigung wird abgewiesen.

Die Beschwerde im Verfahren IV 2018/167 gegen die Verfigung vom 27. Méarz 2018

betreffend medizinische Massnahmen (Spitexleistungen) wird abgewiesen.

Die Beschwerdeflhrerin hat fiir das Verfahren IV 2018/166 eine Gerichtsgebuihr in Hohe
von Fr. 400.-- zu bezahlen; diese Gebluhr ist durch den in gleicher Hohe geleisteten

Kostenvorschuss gedeckt.
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Die Beschwerdefuhrerin hat fiir das Verfahren IV 2018/167 eine Gerichtsgebuhr in H6he
von Fr. 400.-- zu bezahlen; diese Gebduhr ist durch den in gleicher Hohe geleisteten

Kostenvorschuss gedeckt.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 14/14



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 22.01.2019
	Art. 13 IVG, Art. 42ter Abs. 3 IVG, Art. 39 Abs. 3 IVV. Medizinische Massnahmen, Spitexleistungen. Intensivpflegezuschlag. Keine besonders intensive, dauernde behinderungsbedingte Überwachung ausgewiesen. Abweisung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 22. Januar 2019, IV 2018/166 und IV 2018/167).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


